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Zweiundvierzigste

ordentliche Versammlung der Schulsyuode.

I Protokoll der Prosynode.
(Zürich, dcn 6. September 1875.)

^ Mitglieder der Prosynode.

n. Vorstehe r schaf t.

1) Präsident: Lehrer I. C. Frey in Uster.

2) Vizepräsident: Or. H. Wettstein, Seminarlehrer.

3) Aktuar: Professor S. Vögelin, Sohn.

d. Abgeordnete des h. Erzichungsrathes.

4) Der Stellvertreter des Erzichungsdirektors: Negicrungsrath Sieb er.

5) Erziehungsrath Näf in Ncumünster.

o. Die Seminardirektion
(vertreten durch Hrn. Dr. Wettstein.)

«k. Abgeordnete der ho Hern Lehranstalten
und der Schnlkapitel.

6) Von der Universität: Professor vr. Fritzsche.
7) Vom Gymnasium in Zürich: Professor Dr. Theodor Hng.
8) Von der Industrieschule in Zürich: Prorektor Hunzikcr.
ll) Von den höhern Schulen in Winterthur: Lehrer Küblcr.
10) Vom Schulkapitel Zürich: Sekundarlehrer Brunn er in Zürich.

11) „ „ Asfoltcrn: Lehrer Gcßner in Lunnern.
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12) Bom Schulkapitcl Horden: Lehrer B rün g g er in Thalweil.
13) „ „ Meilen: Scknndarlehrer Bodm er in Stäfa.
14) „ „ Hinweil: Lehrer Eschmann in Wald.

15) „ „ llster: Eekundarlehrcr Stüsii in Ustcr.

1L) „ „ Pfäffikon: Lehrer S ch o ch in Fehrallorf.
17) „ „ Wintcrthur: Lehrer Schneider in Winterthnr.
18) „ „ Andelfiugen: Lehrer Schneller in Nhcinau.

19) ' „ Bülach: Lehrer Schmid in Ras;.
20) „ „ Diclsdors: Scknndarlehrer Sur der in Niedcr-

hasli.

^ Verhandlungen.
i.

Dad Präsidium eröffnet die Verhandlungen indem es die ans die

Prosynode bezüglichen W des Unterrichtsgeschcs und des Synodalrcglc-
mentes, sotvie die von den höhcrn Lehranstalten und den Schulkapitcln

eingegangenen Antrüge, Wünsche und Interpellationen mittheilt.

Es sind folgende:

n. Bon der Industrieschule.
Es ist durch Anregung der Lehrerschaft eine pädagogische Bibliothek
als Theil der kantonalen Bibliothek zu begründen,

d. Boni Schulkapitel Zürich:
1. Die Synode ersucht den h. ErzichungSrath, Kurse für Lehrer in

folgenden Fächern anzuordnen:

1. Kartenlchrc und Zeichnen.

1i. Freihandzeichnen mit besonderer Berücksichtigung dcö per¬

spektivischen und des Modcllzcichncns (im Hinblick ans das

Programm für den Zeichnungsnnterricht.)

l>l. Physik und Ehcmie. Aus diesen Fächern Auswahl der¬

jenigen Partien, welche für das Experemcntirm Schwierigkeiten

bieten oder durch Neuheit oder hervorragende Wichtigkeit

besonderes Interesse beanspruchen.

2) In welchem Stadium befindet sich das für die Sekundärschule

in der Arbeit befindliche deutsche Lesebuch?
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3) Hat dcr Erziehungsrath die Herstellung eines Bildcrwcrkcs für
den Anschauungsunterricht dcr Elementarschule bereits in Aussicht

genommen?

4) Die Benützung der Kantonalbibliothek ist für die Lehrer immer

schwierig, so lange sie der vom Erziehnngsdepartement

auszustellenden Legitimationskarte entbehren. Die h. Direktion wird

ersucht, bezügliche Anordnungen zu treffen.

e. Vom Schnlkapitcl Äff ölte rn.
1) Die Schulsynode spricht den Herren Boßhart, Hug und Egg

für ihre Wirksamkeit in der obersten Erziehungsbehörde ihre

Anerkennung in geeigneter Weise aus.

2) Das Schnlkapitcl erneuert seinen Wunsch, der h. Erzichungs-

rath möge darauf Bedacht nehmen, daß die im Staatsverlag
erscheinenden Lehrmittel bei der Kantonsschulvcrwaltung gebunden

bezogen werden können.

3) Das Schnlkapitcl wünscht, daß bei einer zukünftigen Revision

des Schulgesetzes in Z 58 die Worte „zur genaueren Einübung
der in der Kirche zu singenden Ehoräle" wegfallen.

ei. Vom Schnlkapitcl H orge n.

Der h. Erziehnngsrath wird ersucht, durch Erlaß einer Verordnung

dafür zu sorgen, daß die Schullokalc und Schulgerüth-

schaften den Anforderungen dcr Schulhygiene Genüge leisten.

e. Vom Schulkapitel Meilen.
1) Die Erhaltung und Organisation dcr Kapitel nach den Bedürf¬

nissen der Gegenwart ist für uns eine Lebensfrage.

2) Die Kapitel sollen in engere organische Verbindung gebracht

werden mit dcr Synode als einem größern Ganzen.

3) Um das Interesse möglichst zu steigern, sollen Angelegenheiten

des praktischen Schnllcbcns und richtige pädagogische Fragen

dcr Gegenwart vorzugsweise berücksichtigt werden.

4) Der Sclbstfcrtigkeit des Einzelnen sei ein freies Feld geöffnet.

Die Initiative soll auch in diesem Kreise zur Geltung kommen.

5) Sollten nicht auch die Seminarlehrcr zur Theilnahme an den

Kapiteln veranlaßt werden, um durch geeignete Vorträge auf die

Lehrerschaft einzuwirken und so eine wohlthätige Wechselbeziehung

zwischen der Lehrerbildungsanstalt und den Lehrern anzustreben.



s. Vom Schulkapitel Hinweil.
1) Der h. ErziehungSrath möchte ersucht werden, cms die Erstellung

geeigneter, namentlich auch dem Inhalt des geographischen Theils
dcö Lehrmittels von Hrn. Dr. Weitstem entsprechender Wandkarten,

Europa und Planiglobicn, hinzuwirken.

2) Der h. Erzichungsrath sei anzufragen, ob das geographische

Lehrmittel für die Sekundärschule in Arbeit genommen sei, wenn

nicht, so wäre es wünschbar, daß dieß mit Beförderung geschehen

würde.

3) Der h. Erziehnngsrath sei zu ersuchen, für die Lehrer an den

Gewerbeschulen einen Kurs im technischen Zeichnen anzuordnen.

4) Zum wiederholten Male wird der Wunsch ausgesprochen, daß

der Schlüssel für das RechnnngSlchrmittcl der ErgänznngSschnle

endlich erscheinen möchte.

ü) Mit Bezug auf das in Aussicht stehende Zcichnungslchr-

mittel wahrt sich das Kapitel das gesetzliche Bcgutachtnngsrccht.

A. Vom Schnlkapitel Uster.

1) Die Erzichungsdirektion möge nach Kräften dahin wirken, daß

die Gcsctzesvorlage betr. Gründung von Realgymnasien und

Fortbildungsschulen, ferner betr. die Erweiterung der Ergänznngs-

schulc or. möglichst bald den Berathungen des Kantonsrathes

unterbreitet werde.

2) Sie wolle untersuch»», ob der soeben genannte Gesetzesentwurf

nicht erweitert werden sollte durch Aufnahme folgender Postulate:

I. Herabsetzung des Maximums der Schülerzahl für AlltagS-

schnlcn. H til des lt.-G.
lt. Aenderung der Stellung des Religionsunterrichts in der

Primär- und Sekundärschule. Z till und 70 des U.-G.

III. Errichtung von Kindergarten und Bildung von Kinder¬

gärtnerinnen.

3) Sie wolle die Initiative ergreifen zur 'Revision

I. Des Neglemcntes betr. die Erbauung von Schnlhäusern

Z 81 des U. G.

I!. Der Verordnung betr. die Organisation von Schulkapitel

und Schulsynode. 8 2, 330 des U.-G.
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4) Es sci die Direktion des Erziehnngswcsens anzufragen:

I. Ob das Lehrmittel für den Geometrie-Unterricht in der

Ergänznngsschule bald erscheine.

U- Warum der Schlüssel für das Rechmmgslchrmittel in
der Ergänznngsschule immer noch nicht herausgegeben

sci.

I>. Vom Schnlkapitel Pfäffikon.
1) Die h. Erziehungsdirektion möge dahin wirken, daß die Ge-

sctzescntwürfe betr. Gründung von Realgymnasien und

Fortbildungsschulen und über Erweiterung der Alltags- und Ergün-

zungSschnlzeit recht bald dem. h. KantonSrath zur Berathung

unterbreitet werden können.

2) Bei letzterer Vorlage sollten folgende Momente noch besonders

berücksichtigt werden.

I, Herabsetzung dcS Maximums der Schülcrzahl in der

Primärschule.

It. Aenderung der Stellung des Religionsunterrichtes in der

Ergänznngs- und zugleich der Sekundärschule.

U>. Einführung von Kindergärten und Bildung von Lehre¬

rinnen für diese Anstalt.

3) Abänderung des Gesetzes über Schulkapitel und Synoden.

4) Die Erziehungsdirektion sci über folgende Punkte anzufragen:

I. Ueber die Ausgabe des Schlüssels für das Nechnnugs-

lchrmittcl in der Ergänznngsschule.

kl. Ueber eine neue AnSgabc deS Vögelin'schen GeschichtSlehr-

mittels.

!Il- Ueber das NcchnnngSlehrmittel für die Sekundärschule.

kV. Ueber die Anordnung eine? Kursus für Arbeitslchrc-

rinnen.

V. Ueber die Anordnung eines Kursus für Lehrer des Zeich-

nnngsnnterrichtes an Handwerker und Fortbildungsschulen,

i. Vom Schnlkapitel Wintcrthnr.
1) Die Prosynodc

In Erwägung
U Daß die Schule um so befriedigendere Unterrichtsrcsul-



10

täte liefert, je weniger Schüler gleichzeitig von einem

Lehrer unterrichtet werden;

I!. Daß es Pflicht des Staates sei, die Bestrebungen von

Gemeinden zu unterstützen, welche geneigt sind, Opfer zu

bringen, um das Maximum der Schtckeezahl in Hoffnung

auf Erzielnng besserer Untcrrichtsresnltatc möglichst

zu erniedrigen,

lll. Daß eine hohe Schnlerzahl in den Klassen der Staats¬

schule der Gründung und dem Gedeihen von Privatschulcn

Borschnb leisten muß

beschließt:

Es sei die Synode einzuladen, dem h. Crziehnngsrathe den

Wunsch zu übermitteln, es möchte die Bcrordnnng bezüglich

Fixirnng dcS Minimums der Schnlerzahl, wofür die Staatskassa

den gesetzlichen Beitrag per Lehrstelle ausrichtet, in dem Sinne

einer Revision unterworfen werde», daß im Falle die Gemeinde

die nöthige Anzahl Lehrkräfte erstellen, ans je 40 Schüler ein

Staatsbcitrag entrichtet wird.

2) Ferner wünscht das Schnlkapitel Wintcrthnr angelegentlich, es

möchten die Vortrüge, wie sie die Herren I)r. Weitstem, Prof.
Vögclin und Dr. Dändliker im Verlaufe des letzten Schuljahres

gehalten haben, mit Beibehaltung der Kreisvcrsammlnngen

fortgesetzt und endlich die schon gehaltenen Vorträge gedruckt als

Beilage des Synodalberichtes den Lehrern zugestellt werden.

Ic. Vom Schnlkapitel Andel fingen.
1) Es möchte die h. Erzichungsdircktion dafür besorgt sein, daß die

in den Krcisversainmlungcn gehaltenen wissenschaftlichen Vortrage

den Lehrern gegen Entschädigung gedruckt eingehändigt

werden;

2) Es möchte die h. Crzichnngsdirektion angefragt werden, ob der

schon früher in Aussicht genommene Schlüssel für die Rechnnngs-

ausgaben der Ergnnzungsschule bald erscheine.

I. Vom Schnlkapitel Bttlach.
1) In Anbetracht, daß die Schnlkapitel in ihrer bisherigen Organi¬

sation den Anschauungen der jetzigen Lehrerschaft nicht entsprechen,

wird eine Reorganisation in dem Sinne gewünscht, daß
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entweder dic Zahl der obligatorischen Versammlungen vermindert

oder totale Freiwilligkeit m der Constitnirung bewilligt werde.

2) Wäre es nicht, um eincsthcils der Uebcrproduktion und der

Fabrikation gehaltloser Lieder überhaupt ein Ziel zu setzen, sowie

andcrnthcils dem Zusammensingen (z. B. beim Militär)
aufzuhelfen, am Platze, in kürzern Zeiträumen (z. B. innert 2 Jahren)

eine kleinere Zahl anerkannt guter neuerer Lieder (etwa 1

Dutzend) herauszugeben?

Durch die Herausgabe von Licdcrhcften im Umfang der

Synodalhefte werden nämlich neuere auch gute Sachen für eine Reihe

von Jahren iguorirt und ferner wird von den einzelnen Bereinen

selten das Gb.iche eingeübt.

3) Sollte, wenn der Vertrag mit der Rcntenanstalt, bez. Wittwcn-

nnd Waisenkasse, abgelaufen, nicht nachgesehen werden, ob

überhaupt Verbesserungen vorgenommen werden könnten?

in. Vom Schulkapitcl Dielödorf.
1) Das Kapitel spricht den Wunsch ans, es möchte jedem Schul¬

kandidaten bei seinem Austritt aus dem Lehrerseminar daS Schulgesetz

und eine Sammlung sämmtlicher noch in Kraft bestehenden

Verordnungen über das Volksschulwcsen mitgegeben und neu

erscheinende den schon im Amte stehenden Lehrern, nicht durch

die Schnlpslcgcn, sondern direkt übermittelt werden.

2) Das Kapitel erlaubt sich die Anfrage, ob der Schlüssel zum

Rechnungslehrmittel für die ErgänzungSschnlc nicht bald erscheinen

werde.

3) Das Kapitel wünscht endlich, es möchte dafür gesorgt werden,

das; die bei der Kantonsschnlverwaltnng zu beziehenden Bücher

jederzeit daselbst in hinlänglicher Anzahl gebunden erhalten werden

könnten.
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II.

Hr. Rcgierungsrath Siebcr refcrirt über den vor ciiicui halben

Jahre vom Erziehungsrath ausgearbeiteten und vom Negiernngsrath dein

Kantonsrath vorgelegten Entwurf einer theilweiscn Abänderung und Ergänzung

des Unterrichtsgcsetzes. Der in diesem Frühjahr nengewählte Negiernngsrath

habe denselben zurückgezogen, um ihn von Neuem durchzusehen und in

Einigem zu kompletircn. Die Vorlage an den Kantonsrath werde nicht

lange ans sich warten lassen. Bei diesem Anlaß werde sich auch die Gelegenheit

bieten, die O r g a n i s a t i o n d e r S c k n n d a r sch u l k r e i s c,
die u n e n t g c l d l i ch c Vc r a b r e i ch n n g der Lehrmittel a n

d i c S ch il l e r d u rch d c n Staat, d i e S t clln n g des
Religionsunterrichtes in d e r E r g ä n z u n g s - r c s p. S e k u n -

d a r s ch nlc gesetzlich zu ordnen und die Bestimmung, es habe die Sing-
schnle die Chorälc fiir den Kirchengesang einzuüben, aufzuheben.

Im Weilern ertheilt Hr. Rcg.-Rath Sieber folgende Aufschlüsse:

D e r S ch lüs s cl f ü r d a s ì>è c ch n u n g s l e h r m i t t e l d e r
E r g ä n z u n g s s ch n l e liege gedruckt vor..

D a s L c h r m i t t cl für G e o m c t r i c fttr die E r g ä n -

z u u g s s ch ulc wird von Hrn. Prof. Hug bearbeitet.

Ueber das Lehrmittel für Geographie für d i c Sc -

kund ar schule berichtet Hr. Dr. Weitstem: Der betreffende Abschnitt

des Lehrmittels für die Ergänzungsschule ist schon abgedruckt mit den

nöthigen Veränderungen und wird den Lehrern zum Zweck der Prüfung
und Begutachtung zugestellt werden.

Die Herstellung v o n W a n d k a r t c u u n d P l a n i g l o -

bien habe zwar eine große finanzielle Tragweite, möge aber als

nothwendige Vervollständigung des geographischen Unterrichtes von der Proshnodc

dem Erziehungsraih empfohlen werden.

Die Proshnodc nimmt die s e n A n t r a g a n.

Hr. Rcg.-Rath Siebcr berichtet weiter:

Das R e ch n u u g s l c h r m i t t e l für die Sekundärschule

sei, nachdem Hr. Seminarlchrer Pfcnniugcr die Bearbeitung

abgelehnt, Hrn. Scknndarlchrcr Bodmer in Thalweil übertragen worden.

Lesebuch für die Sekundärschule. Nach Bericht der



13

Buchhandlung Oretl Fnßli und Comp. hat der Druck des prosaischen Theils
des B i l d u n g S f r e u n d e s, von Hrn. Rektor Gcilfus in Wiutcrthur
rcvidirt, bereits begonnen. Der poetische Theil ist Hrn. Staatsschreibcr

G. Keller übertragen und von diesem, wie mir hofsen, an Hand genommen

worden, so dajs das Ganze bis Neujahr vollendet sein könnte.

Von dem vergriffenen Lehrmittel für Geschichte von
Vögclin und M üllc r ist der Neudruck bereits begonnen und die

beiden Bnchdrnckcrcicn sind konlrakckich verpflichtet, denselben bis Ende

Oktober zu vollenden.

B ild e r w c rk für die E l e m c n t a r s ch u l c. Das vom

schweizerischen Lchrcrvcrcin angeregte Bilderwerk ist noch nicht bis zum
Abschluß gediehen. Dagegen hat Hr. alt Lehrer Staub in Muntern ein

solches im Quartformat unternommen und der Erziehungsrath wird dieses Pri-
vatnnternehmcn seiner Zeit prüfen.

Der Gedanke, S i n g h e fte für Männer- und F r a u cn -

ch ö r c zu erstellen, welche als einheitliche Grundlage gemeinsamer gesanglicher

Uebungen und Leistungen durch den Kanton hin dienen konnten, wird

von der Proshnode der L i e d c r b n ch ko in m i s s i o n der Schnlshnodc

als Wunsch überwiesen.
Der Wunsch, es möchten die Lehrmittel d e n S chü -

lern ans dem S t a a t s v c r l a g c gebunden abgeliefert
werden, ist im Schooße des Erziehungsrathes schon wiederholt berathen

worden. Nach den eingezogenen Erkundigungen und Offerten ließe sich bei

Ln-Fi'os-Bcstcllungcn allerdings ein ganz ininimcr Preis für das einzelne

Exemplar erzielen. Es zeigte sich aber eine fast unüberwindliche Schwierigkeit

in der Unzufriedenheit, welche eine solche Maßregel Land ans Land

ab bei den Buchbindern hervor rufen wurde, für welche daS Binden der

Lehrmittel oft ein sehr beträchtlicher Theil ihres Verdienstes ausmacht.

Ucbrigens hängt diese Frage zusammen mit derjenigen der uncntgeldlichen

Verabreichung der Lehrmittel an die Schüler und wird mit dieser ihre

Erledigung finden. 'Nach dieser Mittheilung wird das Begehren zurückgezogen.

Fortbildungskurse für Lehrer.
Hr. Reg.-Rath Siebcr berichtet:

Jedes Semester finden au der Hochschule resp. Lehramtsschnlc eine
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zelne für Lehrer berechnete Kurse statt; diese sind freilich der Entfernung

wegen nicht allen Lehrern zugänglich und diesem Mangel sollte man durch

Extra-Kurse abhelfen können. Doch haben auch diese ihre Schwierigkeiten.

In Zürich veranstaltet, sind sie für die entfernt Wohnenden nur mit
bedeutenden Opfern zugänglich; um sie aber in die Bezirke hinaus zu

verlegen, dazu fehlen uns augenblicklich noch die Lehrkräfte.

Für das Maschinen-Zeichnen und Konstrnireu ist

die Direktion des Technikums in Winterthur beauftragt, einen Kurs für
Lehrer des Zeichnens an Gewerbe- und Handwerksschulcu anzuordnen.

Kurse für A r b c i t s l e h r c r i n n c n sind als unerläßlich

anerkannt, der definitive Modus der Ausführung ist aber noch nicht festgestellt.

Früher wurden Zentralknrse in Zürich und Küßnacht angeordnet,

dann wurden Stipendien ausgesetzt, um zürcherischen Kantonsangehörigen

den Besuch der von Semirardircktor lâg'îuciôr in Norschach abgehaltenen

Kurse zu ermöglichen. Es werde sich mm fragen, ob man diese von schönem

Erfolge begleiteten Kurse weiter benutzen oder an die Wiederaufnahme eigener

Lehrübungen in Zürich oder an mehrcru Orten des Kantons denken

könne.

Die Vortrüge der H H. i) r. Wett st ein, P r o f e s s o r

Vög eli n und I) r. Dän dli k e r irr den Kapitels- und Krcisvcr-

sammlungen werden fortgesetzt werden, so lange diese Herren sich dazu bereit finden

lassen. Die beiden anwesenden Dozenten sprechen diese Bereitwilligkeit

aus, und Prof. Bögelin erinnert, der Anregung sei für die geschichtlichen

Vorträge zum Voraus ein Genüge geschehen durch einen ans Wunsch der

Kapitel gefaßten Beschluß des Erziehungsrathes, in Folge dessen er und

I >r. Dändlikcr sich an der letzten außerordentlichen Schnlsynode mit den

Kapitelspräsidcutcn über eine Fortsetzung der historischen Vortrüge verständiget

haben. Dagegen wird von ihm und Or. Wettstein unter Zustimmung

Herrn stieg.-Rath Sicbers das Begehren, ihre Vorträge für den

Druck auszuarbeiten, abgelehnt und hierauf auch von den Kapitelöabgeordneten

zurückgezogen.

Kurs für Karte nie sen und K a r t c u ; c i ch n e n.

A l l g c m e i n c r K u r s für f r c i e S H a n d z c i ch n e u u n d

perspektivisches Zeichnen wie es im Wettstein'schen Programm

für den ZcichnungSuntcrricht gefordert wird.
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Zcutr alk u r sc für Che m i c u n d P h y s i k, in Zürich
und Wintcrthur anzuordnen.

Rcg.-Rath Sicbcr und Erzichungsrath Ms: Diese drei Wünsche

sind schon in Berathung und Vorbereitung.

Wünsche betreffend Revision von Verordnungen.

1. Schu t hän s e r n n d Le h r er w o h n u n g c n.

Die Abgeordneten von Horgen und Ustcr niotiviren ausführlich den

Wunsch, es möchte die Verordnung betreffend Erbauung von Schulhänscrn

und die Erstellung von Schulgeräthschaftcn dem Standpunkt der neuern

Schulhygiene cutsprechend abgeändert werden, und es sei auf durchgreifende

Revision der Verordnungen betreffend die Lehrerwohnungen Bedacht zu

nehmen. Letztern Punkt ergänzt der Abgeordnete von Pfäffikon dahin, nicht

nur in neu zu erstellenden, sondern auch in den alten Schulhänscrn sollte

für die Lehrcrwohnungen Rücksicht genommen werden, um sie den Anforderungen

der Gegenwart entsprechend zu gestalten.

Herr Reg.-Rath Sieber: Die Verordnung über den Bau von

Schulhäusern ist vom ErziehnngSrathe schon in Revision gezogen — Der Wunsch

betreffend die Lehrerwohnungen ist berechtigt und auch diesem wird die

Verordnung entgegen kommen. Die Prosynodc möge die betreffende Anregung
der Erziehungsdirektion überweisen.

Der Abgeordnete von Horgcn: Damit diese neue Verordnung wirksam

sei, müsse dann aber auch eine regelmäßige Inspektion angeordnet werden.

Auch wäre bei der großen Bedeutung, welche diese Verordnung für
die Lehrer hat, sehr wllnschbar, wenn dieselbe, ehe sie in Kraft tritt, den

Schulkapiteln zur Begutachtung überwiesen würde.

Herr Reg.-Rath Sieber: Letzter Wunsch versteht sich von selbst —
Dem Erzichnngsrathc sind auch alle Klagen wegen mangelhafter Schnl-
lokalitäten und Lehrcrwohmmgcn einzureichen. Derselbe ist noch immer

eingeschritten, wenn solche Klagen an ihn gelangten. Besser ist es indessen,

wenn die Beschwerden durch die Bezirksschnlpflegcn erledigt werden können.

Im klebrigen sollte der E r z i c h n n g s r a t h, nicht die Bczirks-

schulpflege, welche oft den Lokal-Interessen zu nahe steht, die Baupläne für

Schnlhänscr prüfen und gutheißen resp, ihre Ausführung überwachen.

Der Baninspcktor hat den Auftrag erhalten, den Plan für ein Normal-

schnlhanö zu erstellen. Indessen wird das seine großen Schwierigkeiten
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haben, da bekanntlich die Techniker über eine Reihe von Fundamentalpunk-

ten noch entgegengesetzter Ansicht sind.

Der Präsident macht ferner darauf aufmerksam, daß die E nts chä -

dig n n gen s tt r L ehre r w o h n n n g c n seit Erlaß deS neuen

Besoldungsgesetzes sich wesentlich gebessert haben. So habe die Bezirksschul-

pflegc Uster alle Schulhäuser und Lchrerwohnungen von sich ans einer

Revision unterzogen und Ansätze für Supplemente der Besoldung festgestellt,

too solche nothwendig schienen. Das können auch andere Bczirksschulpflcgcn

thun.

2. Reglement für die Schulkapitcl und die
S ch nls y n od c.

Beide Reglements enthalten eine Reihe von Punkten, welche als un-

nöthigc Bevormundung dieser Körperschaften unangenehm empfunden werden:

So die Oberaufsicht des Scminardirektors über die S ch u l k a p i t c l
(Uster.) Dieselben sollten in Manchem freiere Bewegung haben (Thalweil),
es sollte das Obligatorium derselben und das BegntachtungSrccht der

Lehrmittel (Pfäffikon) genau normirt werden.

Betreffend das Reglement für die S ch uls h n o dc hebt

der Präsident hervor: Es sollte die Wahl der beiden Abgeordneten der

Schulsynode in den ErzichnngSrath der Synode definitiv zustehen und nicht

erst noch der Bestätigung des Kantonsrathcs unterliegen. Die Bestimmung,

daß die Schulsynode in gewissen Fällen zu ihrem Zusammentritt der

Genehmigung des Erzichnugsralhes bedürfe (H 36), sollte gleichfalls aufgehoben

werden. Endlich sei es ein Mangel, daß den Vertretern der Konvente

der höhcrn Lehranstalten die Bcfugniß nicht zustehe, im Raunn derselben

Motionen einzubringen.

Der Abgeordnete der Industrieschule macht darauf aufmerksam, daß

der Synode keine geheime Wahl zustehe außer derjenigen der Erziehungsräthe,,

— daß die Stellung der Prosynode der Synode gegenüber eine sehr

bevormundende sei. Endlich macht er den Borschlag, die Konvente der

höhcrn Lehranstalten etwa in Ein Kapitel zu vereinigen, damit ihre

Mitglieder auch Gelegenheit erhalten, sich an den Arbeiten der Synode

(Präpositionen und dgl.) zu bctheiligen. Letztern Punkt unterstützt auch der

Abgeordnete des Gymnasiums.

Von anderer Seite wird auf das Unangemessene aufmerksam gemacht,
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daß zur Eröffnung der Synode Gesang und Gebet obligatorisch

vorgeschrieben sei.

Hr. Ncg.-Rath Sieber erklärt sich nnt den geäußerten Gedanken

llpllig einverstanden und stellt eine Revision des Reglements in Aussicht.

'Räch seiner persönlichen Ansicht sollten übrigens die Kapitclsvcrsaminlnngen

und die Schnlsynode möglichst frei sein: Vereinigungen von Schulfreunden

zur Besprechung pädagogischer Fragen, mit geschlossenem amtlichem Charakter

nur für amtliche Geschäfte als Begutachtungen, Wahlen .n s. w.

Die geäußerten Wünsche gehen an den Erzichnngsrath zu geeigneter

Berücksichtigung bei der hoffentlich nicht allzu fernen Revision deS

Reglements.

3. Die noch in Kraft bestehenden Verordnungen über das
Schnlwese n sollten offiziell gesammelt und den Lehrern, sodann jcweilen

den austretendcn Kandidaten sammt dem Schulgesetz eingehändigt werden.

Ebenso sollten neu erscheinende Verordnungen nicht nur den Schulpflcgen

sondern auch den Lehrern direkt mitgetheilt werden, welche bisher von

denselben oft nur verspätete, oft gar keine Kenntniß erhalten haben. (Ausgeführt

vom Abgeordneten von Dielsdorf).

Hr. Reg.-Rath Siebcr: Eine Revision und also auch eine Sammlung

der Neglcmcnte ist unmöglich vor der Revision des Schulgesetzes.

Was die ans dem Seminar austretendcn Kandidaten betrifft, so ist die

Erziehungsrathskanzlei seiner Zeit aufgefordert worden, ihnen das Schulgesetz

und die Reglements einzuhändigen. Das Richtige wäre übrigens dies

nicht bis aus den Anstritt ans dem Seminar zu versperren, sondern schon

bcini Beginn des vierten JahreSknrs zri thun, damit der Lehrer der

Methodik oder der Seminardirektor Gelegenheit erhalten, die künftigen Lehrer

noch während der Seminarzeit mit den Verpflichtungen ihres Amtes und

ihrer Stellung im Schulorganismus bekannt zu machen —- Die Anregung

geht an den Erzichnngsrath.
1. Der Abgeordnete von Wintcrthur motivirt die Petition seines Schul-

kapitcls: Die S t a a t s b e i t r ä g e sollen nach dem M aßst ab

von 10 Schülern dcr Elcmcn t a r s ch ulc (statt wie bisher von

llO) für eine L c h r st cllc bemessen werde n. Diese Reduktion

der Schülcrzahl sei eine Forderung der Pädagogik und wenn der Staat sie

nicht von sich ans obligatorisch festsetze, so solle er doch diejenigen Gemeinden

welche sie freiwillig einführen, darin unterstützen. Daraus erwachse den

2
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Städten Zürich und Wintcrthur (und vielleicht andern größer» Ortschaften),

wo Klassen von 40 Schülern eingerichtet werden, durchaus kein Privilegium,

sondern es trete die einfache Gleichberechtigung mit den andern

Schulgemcindcn ein, von denen viele, auch nur 40, manche noch weniger

Schüler zählen.

Hr. Neg.-Nath Sieben Die Maximalzahl von 40 Schülern ist

pädagogisch richtig für Ein- und Zwci-Klassen-Schulen. Der Erziehungsrath

geht aber keineswegs darauf aus, die Ein-Klasscn-Schnlen zu befördern

; im Gegentheil er hat sie grundsätzlich ausgeschlossen. Für die Zwci-

Klassen-Schulen mag der Vorschlag erwogen und die Anregung dem Er-
ziehnngsrath Übermacht werden.

5. Für Reduktion dcS Maximums der Schüler z a hl
sprechen die Abgeordneten von Ustcr und Pfäffikon, unterstützt vom

Präsidenten, namentlich mit Rücksicht auf die Erweiterung der ErgänzuugSschule,

deren nothwendige Folge eine Reduktion der der Alltagsschule zufallenden Zeit
sei, erscheine diese Maßregel nothwendig. Von anderer Seite wird darauf

aufmerksam gemacht, daß die an den Lehrer gestellten, gesteigerten

Anforderungen (Ergänzungs- Zivil- und Fortbildungsschule) eine Erleichterung

seiner Arbeit nicht minder gebieterisch verlange. — Ucberwcisung an den

E r zie h u n g s rath.
6. Pfäffikon verlangt Aenderung der Stellung des

Religionsunterrichtes in der E r g ä n z u n g s s ch u l e, der

jetzt oft große Jnkonvcuicnzcn bietet, indem manche Geistliche sich nicht an

die vorgeschriebene Zeit halten, oder durch Zusammcuzichuug verschiedener

Schulen, auch wohl Häufung mehrerer Rcligionsstnnden auf Einen

Bormittag den Organismus der ErgänzuugSschule arg stören — Die Hauptfrage

ist: Wer soll diesen Unterricht ertheilen?

Vom Abgeordneten von Uster wird die E n t f c r n n n g d e s Ne -

l i g i o n s u n t c r r i ch t c s ans dem L c h r pla n d c r S e k nn -

darschulc verlangt.

Herr Neg.-Nath Siebcr: Beide Anregungen sind nur ans dem Wege

der Gesctzesändcrnng zu erreichen. — Sie werden dem Erziehungsrath
überwiesen.

Anderweitige Anregungen.
1) Die von Pfäffikon und Ustcr geforderte Eins ü h rung vo n

Kindergärten und Bildung v o n L c h r c r i n n c n
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für dieselben erklärt Herr Reg.-Rath Sieber als eine

durchaus noch nicht gelöste Frage. Sie könne indessen bei der

Revision des Schulgesetzes in Erwägung gezogen werden. In
diesem Sinne wird die llebcrwcisung au den E r z ich n n g s -

r a t h beschlossen.

2) D i c Wittwen- und W a i s e n st i f t u n g gibt, veran¬

lagt durch die Interpellation des Schulkapitels Bülach, ob bei

Ablauf des gegenwärtigen Vertrages nicht eine Revision desselben

vorzunehmen sei, abermals Anlas; zu Erörterungen über das

Verhältniß zur schweizerischen Renten-Anstalt.

Herr Neg.-Rath Siebcr denkt daran, diesen für die Lehrerschaft

so wenig günstigen Vertrag bei Eintritt des zuläßigen

Zeitpunktes zu kündigen.

Herr Erziehungsrath Näf: Der Vertrag läuft mit 1879

aus. Es ist aber nothwendig, sofort die Vorbereitung für die

Kündung zu treffen, da der Vertrag die Eventualitäten dieses

Schrittes durchaus nicht klar stellt und da von Seite der Schule

eiuc Reihe von Instanzen: Die Schulsyuodc, der Erziehungsrath,

der Regierungsralh und der Kautonsrath, betheiligt sind.

Die E r z i e h u n g s d i r e k t i o n i st einzuladen, dieses

Verhältniß zu prüfen und zu ordnen: resp, die für die

Kündigung nöthigen Schritte vorzubereiten.

8. Der Abgeordnete der Industrieschule motivirt das Pctitum einer

pädagogischen Bibliothek mit dem Uebelstand, daß es im Kanton

Zürich keine offizielle Stelle habe, wo sich die auf das Schulwesen

bezüglichen Akten, z. B. die Verhandlungen der Schulsyuodc

gesammelt vorfiudcu. Im Fernern hätte eine solche

Bibliothek auf die Sammlung der Schulgesctzgebungcu anderer Kantone

und des Auslandes Bedacht zu nehmen; und endlich wären

hier die bedeutendsten Erscheinungen der pädagogischen Literatur

zusaimneuzustelleu. Eine Kommission der Schulsynode möge

die Anregung in Berathung ziehen.

Herr Oberbibliothckar Fritzsche gibt die bestehenden großen

Lücken der Kantonalbibliothek in der pädagogischen Literatur zu,

erklärt aber, es solle das Mögliche gethan werden, um dieselben

successive auszufüllen. Zu dem Ende möge man der Verwal-
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tung cinc fachmännische Kommission beigebcn. Im klebrigen

dringt er darauf, daß die pädagogische Bibliothek nicht als eine

Separatbibliothek organisirt, sondern als ein Theil der Kanto-

nalbibliothck behandelt werde, wie dies übrigens schon im Wortlaut

der Motion liegt.

Auch Herr Reg.-Rath Siebcr spricht sich entschieden für
Zcntralisation der Bibliotheken aus und regt dabei die Frage

an, ob man nicht die 11 KapitclSbibliotheken mit der Kantoual-

bibliothek vereinigen und dieser damit den Kredit von 11 Mal
60 Frk., der jetzt ziemlich zufällig verwendet wird, zuhalten

könnte.

Herr Präsident Frei: Da die Wahl von Kommissionen für
Fachfragen in der Synode nicht der richtige Weg ist, die

Prosynode aber keine Kompetenz hat, Kommissionen niederzusetzen,

so möge der Erzichungsrath eine Kommission bestellen, um die

Frage im Einzelnen zu prüfen und die Verwirklichung des

allgemein unterstützten Wunsches einzuleiten.

4) Die ErzichnngSkanzlei ist durch die Erzichungsdirektion zu crsu-

chcn, den sämmtlichen Lehrern und den Zöglingen der höhcrn

Lehranstalten Legitimationskartcn für die Benützung der ihnen

zustehenden öffentlichen Bibliotheken zuzustellen.

5) DaS Kapitel Hinweil verwahrt sich gegen das vom Erziehungs-

rath eingeschlagene Verfahren zur Herstellung des Zeichnnngs-

lchrmittcls. Indem er nämlich cinc Ausschreibung von Modellen

erlassen, ohne die Ansichten der Kapitel einzuholen sei das Be-

gutachtuugsrccht der letzter» illusorisch geworden.

Herr stieg.-Rath Siebcr: Die Ausschreibung erfolgte nicht,

um definitive Modelle zu erhalten, sondern um Muster zu pro-

vozircu, die den Kapiteln zur Begutachtung unterbreitet werden

können. Es ist also Nichts präjudizirt — Herr Erzichungsrath

Näf und Istv. Wettstein bestätigen diese Erklärung, worauf der

Protest zurückgezogen wird.

6) Der Antrag des Schulkapitcls Affoltcrn, den Herrn Boßhart-

Jacot, Hug und Egg den Dank der Schulsynode für ihre

Thätigkeit im Erzichungsrath auszusprccheu, wird allseitig

gebilligt. Diese Anerkennung soll durch Erhebung der Versamm-
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lung und Zustellung einer Dankesnrkundc geschehen. Das Referat

dieses Traktandnms übernimmt Herr Präsident Frei.

Das Referat über die Verhandlungen der Prosynodc übernimmt der

Aktuar.

Noch erklärt der Präsident, die Bestimmung in Z 38, lein. 3 des

Reglements, das; der Synode kein Gegenstand zur Berathung vorgelegt werden

dürfe, ohne vorherige Begutachtung durch die Prosynodc, beziehe sich

nicht auf Anträge, die in Anschluß an die Proposition gestellt werden und

daß er der Synode hiermit das Recht der Beschlußfassung wahre. Die

Prosynode ist mit dieser Auffassung einstimmig einverstanden. —
Die Prosynodc setzt die Ordnung der Traktandcnliste für die Schul-

synodc fest und vertagt die letztere auf Montag den 20. Sept. 1875,
Vormittags halb 11 Uhr, in die Kirche zu Horgcu.

Der Aktuar: S. Vögel in.

li Protokoll der Synode.
H o r gen den 20. September 1 8 7 5.

1) Die Synodalen, zirka 400 an der Zahl, versammeln sich um

10^/s Uhr !in der Kirche und eröffnen die Synode mit dem

Gesang Nro. 83 des Synodalheftes: „Wer singt nicht

gern". — Der Präsident, nach Verrichtung des obligatorischen

Gebetes, wirst in der Eröffnungsrede einen Ueberblick

über die sozialen Verhältnisse der Gegenwart und bespricht in

eindringender Weise die Aufgabe, die dem Lehrerstand bei der

Lösung der sozialen Frage erwächst. Mit dem lebendigen Apcll

an die Lehrerschaft, an dieser Mission unverdrossen fortzuarbeiten,

verbindet er die Begrüßung des nemn Erziehungsdirektors

Hrn. Regiernngsrath Ziegler. (Beilage It>) — Die Mittheilung
der To dtcnliste ergicbt 14 seit der letzten ordentlichen

Versammlung verstorbenen Mitglieder der Schulsynode. Der

Präsident widmet ihnen einen herzlichen Nachruf und ladet die

Versammlung ein, dem äußerlich so wenig glänzenden, aber so

mühevollen Verdienst dieser Apostel der Volksbildung eine bescheidene

Anerkennung darzubringen, worauf sich die Synodalen von

ihren Sitzen erheben zum Ehrengedächtniß der Verstorbenen. —
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Sodann werden die nen eintretenden Mitglieder — 44 an der

Zahl — vom Präsidenten nnter Hinweis ans die Bedentsamkeit

der Aufgabe der Lehrer unsers Freistaates mit freundlichen Worten

begrüßt. (Beilage II.)

2) Als S t i m m e n z ä h l c r werden vom Präsidenten vorge¬

schlagen und von der Synode angenommen

Herr Peter in Hirslanden,

„ Schoch in Meilen,

„ Lattmann in Wädensweil,

„ Bcrchtold in Knonan.

3) Herr Sckundarlchrer Bodmcr in Släfa verliest seine Synodal¬

proposition: „Ueber die Betheiligung des weiblichen Geschlechtes

am öffentlichen Unterrichte und Einführung von Lehrerinnen im

Kanton Zürich." (Beilage III.)
4) Die Reflexionen des Hrn. Wettstein von Ober-Uster führen die

Erörterungen der Proposition weiter und stellen sich den Thesen

der Proposition entgegen. (Beilage IV.)

Herr Rektor Zehndcr stellt sich auf Seite des Proponenten und

tritt namentlich der Behauptung des Reflektentcn entgegen: Die

Natur habe das Weib geistig in gleicher Weise ausgerüstet wie

den Mann und der daraus abgeleiteten Forderung: beide seien

in der Erziehung gleich zu behandeln und bei derselben gleich zu

bethätigen —- Anderseits würde Redner über den Proponcuten

hinausgehen und den Lehrerinnen nicht nur die Elcmcntarklassen,

sondern auch die leichtern Klassen der Realschule anvertrauen. -—

Die Diskussion wird nicht weiter bcnützt und nun stellt Herr
Wettstein folgende Anträge, über die die Schutsynodc abstimmen

möge:

n. Die zürch. Schutsynodc, soweit ihre Erfahrungen gehen, be¬

zeugt, daß die Summe der Mädchenanlagen derjenigen der

Knabcnanlagen gleichkommt.

Ii. Sie erklärt die Trennung nach Geschlecht in den Schulen,

soweit nicht die körperlichen Uebungen und spezielle Berufsbildung

sie gebieten, für nachlheilig.

o. Sie hält bei Theilung bei Primärschule unter zwei oder mehr
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Lehrer den Modus für den zweckmäßigsten, nach welchem

ein Lehrer die einmal übernommene Klasse durch alle Pri-
marschnlstnfen hindurchfühlt,

ci. Sie verlangt, daß die weibliche Arbeitsschule den Mädchen

erst geöffnet werde nach ihrer Entlassung aus der Alltagsschulc.

«z. Sie spricht sich hinsichtlich der Lchrerinncnfragc für Gleichstellung

der Lehrer und Lehrerinnen aus.

5) Herr Erziehungsrath Näf stellt den Ordnnngsantrag, diese Thesen

mögen als weniger geeignet zur Discussion in so großer

Versammlung nicht hier, sondern in den Kapiteln besprochen resp,

einer Stimmgabc unterbreitet werden.

Dieser Antrag wird einstimmig zum Beschluß erhoben.

K) Von den verschiedenen Jahresberichten ist keiner eingegangen.

7) Der vom Kapitel Affoltcrn eingebrachte, von der Proshnode

einstimmig angenommene Vorschlag, den HH. alt Erzichungs-

räthen Hng, Boßhart-Jacot und Egg durch Erhebung der

Versammlung und Erstellung einer Dankcsnrknndc die Anerkennung

der Schulsynodc auszusprechcn, wird vom Präsidium mit warmen

Worten begründet und ihm von der Versammlung fast

einstimmig beigepflichtet.

Ans den Antrag des Vizepräsidenten verzichtet die Versammlung ans die

Berichterstattung über die Verhandlungen der Prosynode.

Die Schulsynodc beschließt ferner, es seien, wie bisher, die ausstehenden

Berichte den Verhandlungen beizudruckcn. —
Das Präsidium theilt mit, daß die vom h. Erzichungsrath gestellt

Prcisaufgabe keine Bearbeiter gefunden habe.

Als Versammlungsort für die nächste ordentliche Schulsynodc wurden

vorgeschlagen Wald, Bülach, Hinwcil, Stammhcim und Bauma. Die

Abstimmung entscheidet für Hinweil.

Mit dem prachtvollen Chor: Nro. 87, „Kennt ihr daö Land" werden

die Verhandlungen um '/e 3 Uhr geschlossen.

Der Aktuar: S. Vögelin.


	Zweiundvierzigste ordentliche Versammlung der Schulsynode

